
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/2/15 2004/08/0180
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.2006

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §10 Abs2;

ASVG §12 Abs1;

ASVG §8 Abs1 Z3 lita;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2004/08/0056 E 19. Dezember 2007

Rechtssatz

Da der Tatbestand des § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a erster Teilstrich ASVG (Mitglied einer Wirtschaftskammer) - anders als die

beiden weiteren Alternativen - keine PAichtversicherung nach dem GSVG voraussetzt, sondern eigenständig die

UnfallversicherungspAicht im ASVG begründet, sind zur Beantwortung der Frage nach Beginn und Ende der

Pflichtversicherung die Bestimmungen des ASVG heranzuziehen.
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